
Option A: Du möchtest eine Anzeige melden. 
Du wurdest vergewaltigt und möchtest Anzeige 

erstatten. 

Definition einer Vergewaltigung nach dem Schweizer Gesetzbuch: 
 
Seit Juni 2023 wurde das Sexualstrafrecht in der Schweiz überarbeitet und neue Gesetze 
wurden eingeführt. Dazu gehört ebenfalls die Definition der Vergewaltigung. Der 
Beischlaf sowie sexuelle Handlungen mit Eindringen in den Körper ohne Einverständnis 
der betroffenen Person, werden als Vergewaltigung definiert. 

«Eine Vergewaltigung oder ein sexueller Übergriff und sexuelle Nötigung liegt neu bereits 
dann vor, wenn das Opfer dem Täter durch Worte oder Gesten zeigt, dass es mit der 
sexuellen Handlung nicht einverstanden ist.» 

Eine weitere Gesetzesregelung, welche hinzugefügt wurde, ist, dass auch der 
Schockzustand oder auch «Freezing» bereits als Zeichen der Ablehnung gewertet wird. 

Ebenfalls wurde das Gesetz geschlechterneutral definiert, sodass jedes Geschlecht von 
einer Vergewaltigung betroffen sein kann. 

Eine Vergewaltigung gehört zu den Offizialdelikten. Das verpflichtet die Polizei und die 
Justiz ein Verfahren einzuleiten, sobald diese davon Kenntnis bekommen haben. Die 
Verjährungsfrist bei einem Offizialdelikt liegt zwischen 3 und 15 Jahren. 

 
 
Ablauf einer Anzeige:  
Sobald die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde über eine Vergewaltigung, ist diese 
verpflichtet alle Beweise zusammenzutragen. Das bedeutet, dass Zeugen sowie die 
Auskunftspersonen befragt werden und das Opfer rechtsmedizinisch untersucht wird. 
Dabei kommt es zu einer Genitaluntersuchung. Hier werden Spuren wie Sperma oder 
Blutergüsse gesucht, um diese als Beweismittel zu dokumentieren. 

 
Eine Tatverdächtige Person kann bei Vorliegen von Beweismitteln in Untersuchungshaft 
genommen werden, besonders bei Fluchtgefahr oder Wiederholungsgefahr. 

 
Ab dem 15. Lebensjahr wird das Opfer in der Regel von einer gleichgeschlechtlichen 
Person befragt. Es ist ebenfalls möglich, sich begleiten zu lassen wie zum Beispiel 
von einer Opferberaterin. Wer zum Zeitpunkt der Strafuntersuchung unter 18 Jahre alt ist, 
wird maximal 2mal befragt. 

 


